
Antrag auf Anerkennung der fachlichen Eignung aufgrund einer leitenden Tätigkeit 

Datum

Industrie- und Handelskammer zu Köln 
Geschäftsbereich Wirtschaft und Politik 
Frau Andrea Lück 
50606 Köln

Name Vorname

Straße PLZ/Ort

Geburtsdatum Geburtsort/-land

Staatsangehörigkeit Telefon

E-Mail Telefon mobil

Hiermit erkläre ich, dass ich innerhalb des beantragten Zeitraums und bis zum heutigen Tage (bei) keine(r) 
Prüfung der Fachkunde im Personenverkehr in einer IHK in Deutschland abgelegt habe oder derzeit ablege. 
Weiterhin bestätige ich, dass ich keine parallelen Prüfungen zur Anerkennung einer leitenden Vortätigkeit bei 
einer IHK in Deutschland beantragt habe oder bereits eine negative Bescheidung durch eine IHK in 
Deutschland für den ganzen bzw. zeitweisen beantragten Zeitraum erhalten habe. 
  
Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben und nehme die rechtlichen Hinweise der IHK Köln zur Kenntnis. 
Mir ist bekannt, dass die IHK zur Prüfung der von mir gemachten Angaben ein Beurteilungsgespräch führen 
kann. Eine Kopie meines Personalausweises ist beigefügt. 
  
Die Gebühr für die Entscheidung über die Anerkennung der fachlichen Eignung beträgt 95,00 Euro. Sie fällt mit
der Antragstellung an und ist unabhängig vom Ausgang des Verfahrens zu entrichten.

Nach § 7 Abs. 2 PBZugV ist für einen Antrag auf Anerkennung leitender Vortätigkeit, eine mindestens 
zehnjährige leitende Tätigkeit in einem Unternehmen, das Straßenpersonenverkehr mit Kraftomnibussen 
betreibt, nachzuweisen. Die Tätigkeit muss in einem Zeitraum von zehn Jahren vor dem 4. Dezember 2009 
ohne Unterbrechung  in einem oder mehreren Mitgliedstaaten der EU ausgeübt worden sein. 

Rechtlicher Hinweis der IHK Köln: 
Fehlerhafte Angaben in dieser Erklärung können auch nach Anerkennung der Fachkunde durch die IHK Köln zu einem nachträglichen 
Widerruf führen. Die abgegebenen Informationen sind für die IHK Köln entscheidungserheblich im Anerkennungsverfahren der leitenden 
Vortätigkeit im Straßenpersonenverkehr mit Kraftomnibussen.

  
Unterschrift ___________________________________

Dem Antrag sind folgende aussagekräftige Unterlagen zum Nachweis der leitenden Tätigkeit beigefügt:  
Bei selbständiger Tätigkeit: Kopie Gewerbeanmeldung, evtl. Auszug Handelsregister (Unternehmensgegenstand, Gründungsdatum, 
Geschäftsführung müssen daraus hervorgehen) 
Leitende Tätigkeit im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses: Kopie Arbeitsvertrag (mit Verantwortungsbereich des Mitarbeiters), Kopie 
GbR-Vertrag, bei HR-Unternehmen Auszug aus dem Handelsregister (mit Geschäftsführerposition/Prokura, Unternehmensgegenstand) 
Zusätzlich hilfreich wären auch Nachweise wie z. B. eine Unterschriftsvollmacht, eine Kontovollmacht, Weisungsbefugnisse sowie 
Nachweise, die die Unterschrift des Antragstellers tragen (Anstellungsverträge, Kaufverträge, Auftragsvergaben, u. ä.)
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